
Zaisenhausen 
 
01.05.2023 
 nur mit WB 
Veranstalter : RFV Zaisenhausen 
Nennungsschluss: 11.04.2023 
Nennungen an: 
Gisbert Schumacher 
Eichenstr. 6, 76703 Kraichtal, Tel: 0176/45661960,  
Email: Schumacher-Kraichtal@t-online.de 
Vorläufige ZE 
Mo.vorm.: 1,2,3;nachm.: 4,5,6,7  
Turnierleitung: Svenja Endreß, Alena Münkel, Jochen Weber.  
Richter: Annette Heger, Frank Uhde, Sigrun Wittenborn,  
 
Platzverhältnisse: 
Dressurplatz Außenplatz: Sand 40x80 m, Abreitehalle: 25x65 m 
 
 
Besondere Bestimmungen 
- Veranstaltungsort: Breidinger Weg 12, 75059 Zaisenhausen 
- Turniertierarzt ist die Tierklinik Salzhofen in Bretten 
- Kein Hufschmied vor Ort. 
- Für die humanmedizinische Versorgung vor Ort sind im Einsatz 1,50 EUR enthalten. 
- Für die tierärtzliche Versorgung vor Ort sind im Einsatz 1,50 EUR enthalten. 
- Meldestelle nur über equi-score und Telefon erreichbar. 
- Für Nennungen in WB nach WBO sind die Nennungsvordrucke bzw. NeOn zu verwenden. 
- Bei Nachnennungen in WB nach WBO, welche nach Nennungsschluss eingehen, fällt eine 
Gebühr von 5 € pro Teilnehmer und Startplatz an. Für diese Nachnennungen bedarf es der 
Zustimmung des Veranstalters.  
- Nachnennungen werden nur akzeptiert, wenn die Nachnenngebühren bis 
Nachnennschluss auf dem Konto des Veranstalters eingegangen sind. Ist dies nicht der 
Fall, wird die Nachnennung nicht akzeptiert und automatisch abgelehnt.  
- Meldeschluss ist am Vorabend für alle Wettbewerbe des darauffolgenden Tages bis 19.00 
Uhr, wenn in der Zeiteinteilung nichts anderes festgelegt ist. 
- In Führzügel- und Reiter-WB ist je Reiter nur 1 Pferd/Pony erlaubt. In Dressurreiter-WB/LP 
sind je Reiter 2 Pferde erlaubt. In allen anderen WB/LP sind je Reiter 3 Pferde/Ponys 
zugelassen, sofern die Ausschreibung keine Einschränkung vorsieht.  
-Fahr-Wettbewerbe: zugelassen sind Fahrer, die ihr Gespann sicher beherrschen. Bei allen 
Gespannen ist mindestens ein Beifahrer Pflicht. Bei TN, die im laufenden Kalenderjahr noch 
nicht 14 Jahre alt werden, muss mindestens ein Beifahrer im laufenden Kalenderjahr 18 
Jahre alt sein und im Besitz des FA5 oder höher sein.  
- Zugelassene Pferde und Ponys 4 jährig und älter, Ein- und Zweispänner. 
- Ein Pferd/Pony ist pro Tag in bis zu 5 Wettbewerben startberechtigt. 
- Es sind ausschließlich 4-rädrige Kutschen erlaubt, mit denen maximal 2 Starts innerhalb 
eines Wettbewerbs mit verschiedenen Fahrer*innen erlaubt sind 
- Die Zeiteinteilung und Pferdeliste stehen für alle Teilnehmer im NeOn zur Verfügung. Es 
erfolgt kein Postversand. 
- Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauern, für 
Diebstahl sowie Sachschäden, die aus Haltung eines Pferdes entstehen. Die Teilnahme, 
der Besuch oder die Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle 
Besitzer und Teilnehmer sind persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch 
sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden. 
- Auf dem gesamten Gelände sind die Hunde an der Leine zu führen. Bei Nichtbeachtung 
haftet der Hundebesitzer für sämtliche Schäden, z.B. auch zusätzliche Platzierungen bei 
gestörtem Ritt/Fahrt. 
 
Die aktuellen Corona-Bestimmungen, sowie die geltenden Hygiene- und 
Infektionsschutzvorgaben sind bei den Teilnehmerinformationen unter www.nennung-
online.de zu finden. 



 
Teilnahmeberechtigung: 
WB 1-3: Stammmitglieder von Vereinen des Pferdesportverband Nordbaden, der PSK' 
Ludwigsburg, Rems-Murr, Franken, Schwäbisch-Hall, Ostalb und angrenzender PSK' sowie 
Nichtvereinsmitglieder aus diesem Bereich, sofern sie ausreichenden Versicherungsschutz 
nachweisen  

WB 4-7: Stammmitglieder von Vereinen des Pferdesportverband Nordbaden, der PSK' 
Ludwigsburg, Rems-Murr, Franken, Schwäbisch-Hall, Ostalb und angrenzender PSK' sowie 
Nichtvereinsmitglieder aus diesem Bereich, sofern sie ausreichenden Versicherungsschutz 
nachweisen  

Außerdem 30 persönlich eingeladene Reiter*innen/Fahrer*innen 

 
 1. Dressur-WB (E 6/1)    (E) 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. Alle Alterskl., Jahrg.17+ält. LK: 6,7,0; Ausr.: WB 247; Richtv: WB 247; 
Dreiecks- oder Ausbindezügel erlaubt.  Aufg. E 6/1;  bei hoher Beteiligung E 6/2 nach 
Kommando;; Einsatz: 11,00 € ; VN: 10; SF: R 
 
 2. Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp    (E) 
Pferde/Ponys: 5j.+ält. Junioren, Jahrg.17-05 LK: 0,7,6, Altersangabe erforderlich; je 
Teilnehmer nur 2 Pferde; Ausr.: WB 234; Richtv: WB 234;  Dreiecks-, Ausbindezügel oder 
Martingal erlaubt. Einsatz: 10,00 € ; VN: 10; SF: D 
 
 3. Führzügel-WB    (E) 
Ponys: 5j.+ält. Junioren, Jahrg.19-13 LK: 0, die an keinem anderen WB dieser BV 
teilnehmen. Altersangabe erforderlich; Der Führer muss mindestens 14 Jahre alt sein.; 
Ausr.: WB 221; Richtv: WB 221;   Dreiecks-, Ausbindezügel oder Martingal erlaubt. Einsatz: 
9,00 € ; VN: 10; SF: N 
 
 4. Hindernis-Fahr-WB    (E) 
für Einspänner 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. Alle Alterskl. LK: 6,7,0; Ausr.: WB 411; Richtv: WB 411 (Fehler/Zeit);  
Gangart: Schritt und Trab; Bei Galopp pro erreichten 5 Sec. 3 Strafpunkte; Es findet eine 
getrennte Wertung nach Ponys und Pferden statt Einsatz: 11,50 € ; VN: 15; SF: X 
 
 5. Hindernis-Fahr-WB    (E) 
für Zweispänner 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. Alle Alterskl. LK: 6,7,0; Ausr.: WB 411; Richtv: WB 411 (Fehler/Zeit);  
Gangart: Schritt und Trab; Bei Galopp pro erreichten 5 Sec. 3 Strafpunkte; Es findet eine 
getrennte Wertung nach Ponys und Pferden statt  Einsatz: 11,50 € ; VN: 15; SF: J 
 
 6. Hindernis- Fahr-WB für Einspänner    (E) 
mit Geländehindernissen 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. Alle Alterskl. LK: 6,7,0; Ausr.: WB 413; Richtv: WB 413;  (Fehler und 
Zeit); Helm und Schutzweste vorgeschrieben; Es findet eine getrennte Wertung nach Ponys 
und Pferden statt Einsatz: 11,50 € ; VN: 15; SF: T 
 
 7. Hindernis- Fahr-WB für Zweispänner    (E) 
mit Geländehindernissen 
Pferde/Ponys: 4j.+ält. Alle Alterskl. LK: 6,7,0; Ausr.: WB 413; Richtv: WB 413;  (Fehler und 
Zeit); Helm und Schutzweste vorgeschrieben; Es findet eine getrennte Wertung nach Ponys 
und Pferden statt Einsatz: 11,50 € ; VN: 15; SF: A 
 

 

Genehmigt von der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen Baden-
Württemberg am 13.01.2023 unter BW-Nr.: 18/006 


